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Richtlinien für den Neubau des Kinderkrankenhauses.

Herausgegeben vom

Gutachterausschuß für das öffentliche Krankenhauswesen

im Februar 1926.

I. Vorbemerkung.

Die Richtlinien für den Neubau von Kinderkrankenhäusern (R. K.)

sind eine Ergänzung der Richtlinien für den Neubau von Krankenanstalten.

herausgegeben vom Gutachterausschuß für das öffentliche Krankenhaus-

WeSen im November 1925 (R. A.). Diese R. A. gelten auch für das Kinder-

krankenhaus, soweit im folgenden nicht Abweichungen angegeben sind.

Das Kinderkrankenhaus ist ein allgemeines Krankenhaus für kranke

Säuglinge und Kinder, also für alle Kranken, die das 14. Lebensjahr noch

nicht vollendet haben; es bezweckt ihre grundsätzliche Trennung von er-

wachsenen Kranken; seine Notwendigkeit begründet sich aus den sittlichen

Gefahren und den ungünstigen Einwirkungen, denen Kinder in Kranken-

hausgemeinschaft mit Erwachsenen ausgesetzt sind, und aus den besonderen

Bedürfnissen der Krankenhauspflege kranker Kinder. Die ärztliche, heil—

pädagogisehe und ernährungs-physiologische Überleitung des Kinderkranken-

hauses ist einem erfahrenen Pädiater zu übertragen, dem Fachärzte für alle

Spezialgebiete zur Seite stehen sollen. Auch beim Neubau kleinerer Kranken-

häuser ist dem Begriff des Kinderkrankenhauses Rechnung zu tragen. zum

mindesten durch Errichtung vollkommen gesonderter Bauten oder Abtei-

lungen für kranke Kinder.

Diese Absonderung soll selbst dann erfolgen, wenn ein neues Kranken-

haus in einem einzigen Korridorbloek gebaut wird; es ist dann ein vertikal

abgesetzter Flügel für alle Kranken vorzusehen, die das 14. Lebensjahr noch

nicht vollendet haben.

Bestehen in einem Ort mehrere Krankenhäuser einer Verwaltung, so

ist die Absonderung der kranken Kinder in einem eigenen Krankenhaus

jeder anderen Vermehrung der Bettenzahl voranzustellen.

1]. Beratung.

Zur Planung von Kinderkrankenhäusern ist der Rat von Pädiatern

und von Oberinnen oder Schwestern, die in der Kinder- und Säuglingspflege

im Krankenhaus erfahren sind, von vornherein zu hören und zu berück-

sichtigen.

III. Lage.

Neubauten von Kinderkrankenhäusern gehören grundsätzlich und aus-

nahmslos in Außenbezirke, die günstigste Besonnungsverhältnisse gewähr»

leisten und aus jeder Vl’indrichtung gute Luft erhalten; sie beanspruchen be-

sonders ausgedehnte Freiflächen.

Kinderkrankenhäuser sollen tunlichst in Gelände und Wirtschafts—

gemeinschaft mit günstig gelegenen allgemeinen Krankenanstalten errichtet

werden, weil dadurch neben den wirtschaftlichen Vorteilen eine nachhaltige

Minderung des Aufwandes für die ärztliche, insbesondere die fachiirztliche

Leistung, und die Ausgaben zur allgemeinen Krankenpflege gewährleistet

bleibt.

In Großstädten oder in Groß—\Vohnbezirken wird es sich empfehlen,

dem peripher gelegenen Kinderkrankenhaus eine im Zentrum des “'ohn-

bezirkes gelegene Poliklinik anzugliedern, auch zur poliklinischen Weiter-
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behandlung der aus dem Kinderkrankenhaus entlassenen Kinder. Diese

Poliklinik wird dann zweckmäßig mit einer Milchversorgungsanstalt für

Säuglinge verbunden, in der auch alle Heilnahrungen hergestellt und aus—

gegeben werden; auch konservierte Frauenmilch soll dort verfügbar ge-

halten werden (Einrichtung zur Tiefkühlung). Auch Beratungsstellen für

Mütter, für Tuberkulose und neuropathische Kinder und andere Fürsorge-

stellen für Kinder lassen sich mit den Polikliniken vereinigen.

IV. Größe des Anstaltsgeldndes.

R. A. IV.

V. Größenausmaß .

R. A. V.

VI. “Bauplan und Gliederung.

Das Kinderkrankenhaus muß in Bauplan und Gliederung von vornherein

allen Anforderungen gerecht werden; es muß Vorsehen: gesonderte Abtei-

lungen oder Räume für innerlich kranke Kinder, für innerlich tuberkulöse

Kinder, für Chirurgie und Orthopädie, für Knochen- und Gelenktuberkulose,

für Augenkrankheiten, für Ohren-, nasen- und halskranke Kinder. für Haut

kranke, für geschlechtskranke Kinder (mit sicherer Untertrennung Von

Gonorrhöe und Syphilis), für Scharlach, Masern, Diphtherie, Ruhr. Keuch-

husten und andere Infektionskrankheiten.

Möglichkeiten zur Absonderung der Säuglinge von größeren Kindern.

älterer, frübreifer oder sittlich nicht einwandfreier Knaben und Mädchen

von Kranken des anderen Geschlechts sind vorzusehen. Unbedingt not-

wendig sind besondere Räume oder Abteilungen für die Aufnahmen ( Quaran-

tänestation). Zweckmäßig sind Abteilungen zur Aufnahme von Kindern,

insbesondere von Säuglingen in Begleitung von Müttern (Stationen „Mutter

und Kind"). Der Umfang der Abteilungen muß dem nach langjährigen Er-

fahrungen genau geprüften Bedürfnis entsprechen. Sämtliche Abteilungen

sollen so angeordnet werden, daß ein Teil der Räume nach wechselndem Be-

dürfnis durch zweiseitige Zugänge von verschiedenen Stationen benutzt

werden kann und daß spätere Erweiterungen mit tunlichst geringen Auf-

wendungen und ohne Störungen oder Durchkreuzungen der ursprünglichen

Gliederung möglich bleiben.

Wegen des großen Personalbedarfes eines Kinderkrankenhauses müssen

Bauplan und Gliederung jede Möglichkeit zur Personalersparnis berücksich-

tigen und ausnutzen.

VII. Krankenhaustypen.

_ Das Kinderkrankenhaus soll im wesentlichen dem Typ eines allgemeinen

Krankenhauses entsprechen. Für Kinderkrankheiten, die eine langwierige

orthopädische und pädagogische Einwirkung erfordern, können bauliche

Sondertypen in Frage kommen.

VI1I. Bauformen.

Im allgemeinen gelten R. A. VIII. Große Infektionsabteilungen können

filme die Gefahr einer Infektionsübertragung in Korridorbauten übereinander

gehalten werden; solche Bauten müssen durch Zwischentreppen, mit ge-

trennt durchgehenden Fahrstühlen so gegliedert werden, daß nach Bedarf

große und kleine Abteilungen mit getrennten Zugängen gebildet werden

konnen (Typ Düsséldorfl). Im Kleinbetrieb empfehlen sich Baracken,

die von zwei Seiten betreten und belegt werden können und ein beliebig
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verschiebbares Mittelstück besitzen; sie müssen an beiden Seiten die not-

wendigen Betriebs— und Wirtschaftsräume enthalten.

Für tuberkulöse Kinder empfiehlt sich ein Barackenbau, der um einen

nach Süden wandlosen Raum die notwendigen Nebenräume (Speiseraum,

Einzelzimmer, Wirtschaftsräume) anordnet; er wird zweckmäßig auf Fuß—

bodenheizung gestellt.

IX. Bauart.

R. A. IX.

X. Baugestaltung.

Jedes Kinderkrankenhaus soll in der Baugestaltung den Verpflegten

das Höchstmaß von Licht und Sonne gewährleisten; es sind Einrichtungen

erwünscht, die es ermöglichen, daß sämtliche Kinder täglich ins Freie ge-

bracht und. daß diejenigen Kranken, deren Zustand das erfordert, Tag und

Nacht im Freien gehalten werden können. Das Dosquetsche System, aus—

gedehnte gedeckte Veranden und Dachabteilungen zur Freiluftbehandlung,

sind besonders zu empfehlen.

Die Treppenanlagen sind ohne durchgehende Schächte, Wange an Wange

auszuführen. ,

Bei hochgelegenen Räumen sind die Fenster durch niedrige Korbgitter

zu schützen. Die Türklinken werden zweckmäßig so hoch angebracht, daß

die Türen von Kleinkindern nicht geöffnet werden können.

XI. Kran.lcenabteilungen.

Jede Krankenabteilung soll vom Treppenhaus durch einen Abschluß

getrennt sein.

In Krankenräumen für Kinder ist die Boxenteilung besonders angezeigt.

Auf den Abteilungen für Säuglinge sind besondere Räume für die Auf—

bewahrung und Fertigstellung von Milchmisehungen und Säuglingsdiät

erwünscht.

Hartfußböden und Wandunterteile aus Kacheln sind für Kinderabtei-

lungen jeder anderen Ausstattung vorzuziehen.

In Räumen für Säuglinge und Kleinkinder sind wandfest angebrachte

Kleinwannen aus Steingut oder Feuerton zweckmäßig.

Auf Säuglingsabteilungen ist ein besonderer Raum für die Ammen

vorzusehen.

Säuglings- und Infektionsabteilungen dürfen, Kinderabteilungen sollen

von Besuchern nicht betreten werden. Es sind daher auf allen Kinderabtei-

lungen Besichtigungsräume herzustellen, die durch eine Glaswand in zwei

Hälften zerfallen, von denen die eine von der Abteilung zugängig, für die

vorzuzeigenden Kinder, die andere, vom Eingang oder Treppenhaus zu-

gängig, für die Angehörigen bestimmt ist.

XII. Installationen.

Bei Installationen auf Kinderabteilungen sind Vorkehrungen zur Ver»

meidung mißbräuchlicher Benutzung vorzusehen.

XIII. I'V'är1nezvirtschaft.

Für Kinderabteilungen ist Fußbodenheizung besonders zu empfehlen.

Sämtliche Räume für Kleinkinder müssen rasch erwärmt werden können,

auch in den Ubergangsjahreszeiten und an kalten Sommertagen.

An geeigneter Stelle ist statt der früher gebauten Couveusen, die über-

flüssig sind, ein besonderer Raum für Frühgeburten heiztechnisch so zu



“Hifi!“thhlnüsKimiuknnhnhm 127

— _}“l_lhlcjednfitsehinelhiasauf'fempualurvm 15——24°C

’ x1r. Bela-ding.

B.A.XIV.

xr. Son.uh'ge tal-ide Anlage-.

.7 B. .x XV.

_ XVI. Aufnahme.

R%Khinkindaumlgößerefiinderxindjegetrmnte.\uß

Muhd'ngtezfudalich. Fürliindamitmeckunimlirank—

“-'-lmAufnahmaiume mit eigenem Eingang notwendg.

IflI.0peruliousile.

' ' mlingroßmVuhiltnmnurdanneriorderlich,n-um

* ni:htinGelindegemeinschaftmiteinemallgunemen

Weinhanchirmg'sehenl'oflhstituterrichtetist. Susi

fi.wm“““memmmufma—PmdhmAdhv-ahrenderlmtrummte Solche

htu:lminKindenkrankanhamaufjeda.ibteilunghenötigt Auf

undlnfektiunaabteilungen'ßtihreGrundflinheht5-an-

=qelgmbememen.

"
"

"
.
‘
U
‘
l

  

 

XVIII. Inbomton'en.
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XIX. Tindall.

R. A. m.

XX. Räntyaunlagnl nd XII. Hauptufil'un.
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a'ne vollkommene Zentralisiernng«der Röntgen— und them-

Anlagen nicht angebracht. Einrichtungen und Räume zur licht-

Eektrnthempie, Hydrotherapie, sind auf vemehiedenen Ab—

‘hlvuunehm; auf Infektiomabteilungfll sind sie jedenfalh gmndat

% Yaltlalarnlagen können daneben angehmcht und nützlich

fli;'mvudanzveekmißig'un ramnlichen Zusammenhang mit den Poli—

iHmllflptellt, wenn sie nicht'in nahegelegenen allgemeinen Kranken—

flll'lithamtxung zur Verfügung stehen. Raum für Körper-

im(Tunnel, Raum für Kriechfibungen) sindan Kindekankenhaus

M

‘
N
‘
"

‘
“

'
.
“

‘
!

XXII. Seelsorge.

B. A. XXII.

XXIII. Unterkallungsrüume.

: 'Ghl den Unterhalhmgaränmen sind im Kinderkrankenhaus bei den

%_fl'll’ lmgwiaige Verpflegungen Raum für den Unterricht und

' ' vorzusehen Sie werden zweckmäßig außer-

" “da Ahta'lnngen angeordnet.
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XX] V. Räume für das Personal.

Auf den Abteilungen für schwerkranke Kinder, insbesondere auf den

Infektionsabteilungen, sind neben den Räumen für das diensttuende Per-

sonal (Ziffer XI R. A.) Schlaf— oder Ruheräume fiir Arzte und Schwestern

im Bereitschaftsdienst vorzusehen.

XX V. Räume für die Verwaltung.

R. A. XXV.

XXVI. Wirtschaftsanlagen.

Die Milchküche ist für das Kinderkrankenhaus besonders wichtig?.dfd

bestens auszugestalten. Erforderlich sind neben dem eigentlichen Küchen-

(Zubereitungs-) Raum ein Aufbewahrungsraum mit zuverlässig arbeitenden

Kühlanlagen‚ die auch Tiefkühlung (Eineisen von Muttermilch) gestatten,

ein Spülraum und ein Ausgaberaum. Erwünsoht ist die Anlage der Milch-

küche in guter Verkehrslage zur Poliklinik.

XX VII. Desinfektionsanlagen.

Neben der zentralen Desinfektionsanlage sind im Kinderkrankenhaus

besondere Einrichtungen zur Wäschedesinfektion erforderlich bei der Auf-

nahmeabteilung und den Infektionsebteilungen.

X VIII. Werkstätten.

R. A. XXVIII.

XXIX. Apotheke.

R. A. XXIX.

_ ' XXX. Leichenhaus. Prosektur.

Bei den Säuglingsabteilungen sind Räume zum vorübergehenden Ab—

stellen von Leichen zweckmäßig.

XXX[. Gartenanlagen.

Gartenanlagen bei Kinderabfeilungen müssen Spielplätze und Gras-

flächen zu Kriechübungen versehen. \

Richtlinien für den Neubau von Infektionsabteilungen an

Kinderkrankenhäuser (R. Inf. K).

Herausgegeben vom

Gutachterausschuß für das öffentliche Krankenhauswesen

im Dezember 1926.

I. Vorbemerkung.

Die nachfolgenden Richtlinien sind eine Ergänzung der Richtlinien für

lnfektionskrankenhäuser (R. Inf.) und für Kinderkmnkenhäuser (R. K.).

Die dort festgelegten Grundsätze über Bau, Betrieb und Inneneinrichtung

gelten in analoger Weise für die Infektionsabteilungen an Kinderkrzmken-

häusern; insbesondere sind alle Maßnahmen zur_Verhütung der Übertragung

von Infektionekrankheiten, die Schulung der Arzte und des Personals, die

Einrichtungen zur Desinfektion wegen der erhöhten Empfänglichkeit der


